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Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem 31.12.2020 gilt in Baden-Württemberg das neue Landes-Kreislaufwirt-

schaftsgesetz (LKreiWiG), dessen Ziel unter anderem die Weiterentwicklung der 

Kreislaufwirtschaft unter Berücksichtigung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei 

der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen ist. Einen Schwerpunkt bildet die 

Vermeidung und die hochwertige Verwertung von Bau- und Abbruchabfällen. Im Falle 

verfahrenspflichtiger Baumaßnahmen ist daher gemäß § 3 Absatz 4 LKreiWiG der 

Baurechtsbehörde ein Abfallverwertungskonzept vorzulegen, das durch die zustän-

dige Abfallrechtsbehörde geprüft wird. 

Konkret bedeutet dies, dass bei einer verfahrenspflichtigen Baumaßnahme mit einem 

Umfang von mehr als 500 Kubikmeter Bodenaushub oder bei verfahrenspflichtigen 

Abbruch- sowie Baumaßnahmen, die auch einen Abbruch beinhalten, auf Grundlage 

der Bestimmung des § 3 Absatz 4 LKreiWiG ein konkretisierendes Abfallverwertungs-

konzept (Abbruch- und Entsorgungskonzept) vorzulegen ist. Das Abfallverwertungs-

konzept ist zusammen mit den Bauvorlagen bei der Baurechtsbehörde einzureichen. 

Im Abfallverwertungskonzept sind – jeweils abhängig vom Umfang des Vorhabens – 

in summarischer Form die voraussichtlichen Abfallmengen und Abfallarten sowie die 

vorgesehenen Entsorgungswege darzustellen. Mit Hilfe dieses Instruments soll die 

Erreichung der Ziele der Kreislaufwirtschaft – Abfallvermeidung und -verwertung – ge-

fördert und erleichtert werden. 

Zur Hilfestellung sowohl für den Abfallerzeuger als auch für die beteiligten Behörden 

wurden auf der Homepage der LUBW Formblätter sowie Erläuterungen und Hinweise 

zu den Formblättern zur anforderungsgerechten Erstellung eines Verwertungskonzep-

tes eingestellt, deren Verwendung empfohlen wird. Die Dokumente werden bei Bedarf 

fortgeschrieben.  

Es ist darauf zu achten, dass stets die aktuellste Version verwendet wird. Sie finden 

die Dokumente unter dem Link: 
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https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/abfall-und-kreislaufwirtschaft/abfallverwer-

tung-und-abfallbehandlung  

 

Mit freundlichen Grüßen 

            

Ministerialdirigentin 

 

 

 


